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Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über die bernischen Landeskirchen 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Neuhaus, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Einladung zur Stellungnahme zur Teilrevision des Gesetzes über die bernischen Lan-
deskirchen dankt Ihnen die Regionalkonferenz Oberland-Ost bestens. 

Der Inhalt des Landeskirchengesetzes bezieht sich nicht direkt auf Aufgabenbereiche der Regi-
onalkonferenz Oberland-Ost, weshalb wir im vorliegenden Fall auf eine Stellungnahme verzich-
ten. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident  
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 
 
 
Kopie an: 
(per E-Mail) 

- Regionsgemeinden Oberland-Ost 
- Verband Bernischer Gemeinden, Dr. Daniel Arn 
- Netzwerk Berner Regionen 

 
 


